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 Rückseite Unterschriftenbogen 
 Zutreffendes ankreuzen  
 beziehungsweise in Druckschrift ausfüllen 

 
Bestätigung der Gemeinde 

 
1. Der Bogen enthält insgesamt            Unterstützungsunterschriften. 

(Zahl) 
 
2.  Sämtliche auf dem Unterschriftenbogen eingetragenen Unterstützungsunterschriften sind gültig. 

 Hinsichtlich der auf dem Unterschriftenbogen mit den folgenden laufenden Nummern eingetragenen Unterstützungsun-
terschriften wurde die Bestätigung verweigert; dies wurde in der Bemerkungsspalte gemäß § 7 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 2 
VVVGVO durch einen der folgenden Kennbuchstaben begründet: 
a) nicht stimmberechtigt nach § 2 VVVG 
b) Unterschriftenbogen entspricht nicht den Anforderungen des § 18 VVVG 
c) keine eigenhändig geleistete Unterschrift und keine Hilfeleistung nach § 19 i. V. m. § 5 Abs. 3 VVVG 
d) unzulässige mehrfache Unterstützung 
e) keine Hauptwohnung in der Gemeinde und keine Erklärung nach § 2 VVVGVO 
f) unvollständige, unleserliche oder falsche Angaben, die die Feststellung der Stimmberechtigung nicht ermöglichen 
  

 
3. Der Unterschriftenbogen enthält somit            gültige Unterstützungsunterschriften. 

(Zahl) 
 
4. Bei der Sammlung der Unterstützungsunterschriften wurden Unregelmäßigkeiten 

 nicht festgestellt. 
 festgestellt, und zwar 

  
  
  
  

 
 
Ort, Datum 
  
  (Dienstsiegel) 
 
Unterschrift des mit der Bestätigung beauftragten Bediensteten 
 


